
Der  Obmann  des,,Gemeindeverbandes  für  Abgabeneinhebung  und Umweltschutz  im

Bezirk  Krems"  verlautbart  gemäß  § 22 Abs.  4 und 5 NÖ Gemeindeverbandsgesetz,

LGBI.  1600:

KUNDMACHUNG

einer  Änderung  der  Satzung  des

,,Gemeindeverbandes  für  Abgabeneinhebung  und

Umweltschutz  im Bezirk  Krems"

Die NÖ Landesregierung  hat mit der  am 1. April  2026  ausgegebenen  Novelle  der

1. NÖ Gemeindeverbändeverordnung,  LGBI.  Nr.  26/2026,  eine  Änderung  der

Satzung  des ,,Gemeindeverbandes  für Abgabeneinhebung  und Umweltschutz  im

Bezirk  Krems"  genehmigt,  die ihre  Wirksamkeit  mit 1. Jänner  2026  entfaltet.

Die  Änderung  der  in der  Anlage  I angeschlossenen  Satzung  des

,,Gemeindeverbandes  für  Abgabeneinhebung  und Umweltschutz  im Bezirk  Krems"

Wird kundgemacht  d')ffi'jiü:öiföa!iat5'liaitilrföJtföWTh]Thüiiiti9l0

(Mag.  Roman  Janacek)

Obmann  des  Gemeindeverbandes
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